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Besondere Vereinbarung für Fitnesstrainer (AH689_0_201708)

1. Gegenstand des Vertrages

Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB), der Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflichtversicherung
in den AHB, Abschnitt B, C, E und F und der folgenden Bestimmungen
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus seiner im
Antrag/Deckungsauftrag angegebenen Tätigkeit.

2. Vermögensschäden

2.1 Sonstige Vermögensschäden
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im
Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

2.2 Vermögensschäden - Datenschutz
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im
Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von
Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

Zu 2.1 und 2.2
Die Versicherungssumme beträgt je Schadenereignis 100.000 EUR. Die
Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme.
Im Übrigen gilt Abschnitt F der in den AHB integrierten Besonderen Be-
dingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicherung
(AH506).

3. Nutzung von Internet-Technologien

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereit-
stellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels
Datenträgern.
Es gilt Abschnitt B Ziff. VI der in den AHB integrierten Besonderen Be-
dingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicherung
(AH502).

4. Auslandsschäden

4.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender
Versicherungsfälle

a) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstel-
lungen, Kongressen, Messen und Märkten;

b) durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Ver-
sicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder dorthin hat liefern lassen;

c) aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch Inspek-
tionen und Kundendienst) oder sonstigen Leistungen im Inland oder
Ausland - ausgenommen die Länder USA/US-Territorien und
Kanada -.

4.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche

4.2.1 aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durch-
führung von Arbeiten beauftragt worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den
Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9
AHB).

4.2.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

4.2.3 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und die damit im Zusammen-
hang stehenden Regressansprüche nach Artikel 1147 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

4.3 Abweichend von Ziff. 6.5 AHB werden folgende Kosten und Aufwen-
dungen als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet:

a) gerichtliche und außergerichtliche Kosten zur Anspruchsabwehr; Ko-
sten in diesem Sinne sind Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und
Gerichtskosten;

b) Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder
nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten,
soweit diese Aufwendungen oder Kosten nicht auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind.

4.4 Bei Versicherungsfällen, die in den USA - auch US-Territorien und
Kanada - geltend gemacht werden, gilt:
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden: 10 %,
mindestens 5.000 EUR, höchstens 25.000 EUR. Kosten gelten als Scha-
denersatzleistungen.

4.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

5. Mietsachschäden

5.1 Mietsachschäden anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht wegen Schäden, die anlässlich von Dienst- und Geschäftsrei-
sen an gemieteten Räumen in Gebäuden und deren Ausstattung entstehen
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

5.2 Mietsachschäden durch Brand, Explosion, Leitungswasser und Ab-
wasser
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht wegen Schäden an zu betrieblichen Zwecken gemieteten (nicht
geleasten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Einrichtung,
Produktionsanlagen und dgl.) und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden durch Brand, Explosion, Leitungswasser und - insoweit
abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB - durch Abwasser.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;
- von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten
Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat;

- von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorgenannten
Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;

- von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Ge-
sellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind und unter einer
einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Sachschaden- bzw. Pau-
schalversicherungssumme je Versicherungsfall 1.000.000 EUR, begrenzt
auf 2.000.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

6. Abhandenkommen von fremden Schlüsseln / Code-
karten / Transpondern und sonstigen elektronischen
Schlüsseln

Eingeschlossen ist laut Ziff. 2.2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden
aus dem Abhandenkommen und dem Verlust von fremden Schlüsseln,
Codekarten, Transpondern und sonstigen elektronischen Schlüsseln
(auch Schlüsseln von Schließanlagen und General-Hauptschlüssel für
eine zentrale Schließanlage etc.), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des
Versicherten befunden haben.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus dem Verlust von Tre-
sor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln / Codekarten /
Transpondern und sonstigen elektronischen Schlüsseln zu beweglichen
Sachen.
Der Versicherungsschutz ist begrenzt auf die notwendigen Kosten für die
Erneuerung von Schlössern, Schließanlagen und Neuanfertigung von
Schlüsseln / Codekarten / Transpondern und sonstigen elektronischen
Schlüsseln sowie auf die Kosten von 14-tägigen Sicherungsmaßnahmen
und einem Objektschutz, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der
Verlust festgestellt wurde. Statt für die Auswechslung von Schlössern und
Schließanlagen besteht Versicherungsschutz auch für die erforderliche
Neuprogrammierung des Systems.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines
versicherten Verlustes (z. B. wegen Einbruchs).
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Sachschadenversiche-
rungssumme, bzw. Pauschalversicherungssumme je Versicherungsfall
100.000 EUR, begrenzt auf 200.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres.

7. Umwelt-Haftpflicht-Basisversicherung

Versicherungsschutz wird - abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB - wegen
Schäden durch Umwelteinwirkung gewährt. Es gelten die Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haft-
pflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Be-
triebs-Haftpflichtversicherung (Umwelt-Haftpflicht-Basisversicherung -
AH551 - ).

8. Umweltschadens-Basisversicherung (Grunddeckung)

Versicherungsschutz besteht - abweichend von Ziff. 7.10 (a) AHB - auch
für Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschä-
den gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen
geltend gemacht werden.
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Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in
Anspruch genommen wird.
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Umwelt-
schadens-Basisversicherung (USV-Basis - AH678 -).

9. Forum-Shopping-Klausel
(Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht wer-
den)

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

9.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche

9.1.1 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

9.1.2 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammen-
hang stehenden Regressansprüche nach Artikel 1147 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

9.2 Abweichend von Ziff. 6.5 AHB werden folgende Kosten und Aufwen-
dungen als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet:

a) gerichtliche und außergerichtliche Kosten zur Anspruchsabwehr; Ko-
sten in diesem Sinne sind Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und
Gerichtskosten;

b) Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder
nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten,
soweit diese Aufwendungen oder Kosten nicht auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind.

9.3 Bei Versicherungsfällen, die in den USA - auch US-Territorien und
Kanada - geltend gemacht werden, gilt:
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden: 10 %,
mindestens 5.000 EUR, höchstens 25.000 EUR. Kosten gelten als Scha-
denersatzleistungen.

9.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, indem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

10. Kumulklausel

Beruhen Versicherungsfälle

- auf derselben Ursache oder
- aus gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht,

dann gilt folgendes:
Besteht Versicherungsschutz sowohl im Rahmen der Betriebs-, der Um-
welt-Haftpflicht-Basisversicherung, der Umwelt-Haftpflichtversicherung,
der Umweltschadens-Basisversicherung und der Umweltschadensversi-
cherung, so ist die Ersatzleistung des Versicherers aus allen
Verträgen/Vertragsteilen bei unterschiedlich hohen Versicherungssum-
men begrenzt auf die höchste Versicherungssumme, bei gleich hohen
Versicherungssummen auf die Höhe einer Versicherungssumme. Für die
Feststellung der höchsten Versicherungssumme ist der Zeitpunkt maß-
gebend, indem der Versicherungsfall in der Betriebs-Haftpflichtversiche-
rung eingetreten ist.
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